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Anhang: Übersicht verschiedener Rechtsnormen

Der Anhang ist Teil der Handreichung "Im Netz der neuen Medien.
Internet, Handy und Computerspiele - Chancen und Risiken für Kinder und Jugendliche". In der Hand-
reichung wird an verschiedenen Stellen Bezug auf gesetzliche Regelungen genommen. Die genannten
Rechtsvorschriften sind nachfolgend zusammengestellt.

Dabei handelt es sich um Auszüge aus verschiedenen Gesetzen:

Hier nicht abgedruckte Rechtsvorschriften finden Sie z. B. unter www.gesetze-im-internet.de

Die Handreichung, die Übersicht der Rechtsnormen sowie weitere aktuelle Informationen 
stehen Ihnen auf der Webseite www.polizei-beratung.de/NeueMedien zur Verfügung.
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 

Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch das 

Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034).

Art. 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert
zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung 
durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht 
statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in 
dem Recht der persönlichen Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
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Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), zuletzt geän-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1595).

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes

1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,

2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind,

3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer
anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die 
Personensorge zusteht,

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf
Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorge-
berechtigten Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein 
Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der 
Jugendhilfe betreut.

(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder
Tönen auf gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur un-
mittelbaren Wahrnehmung bestimmt oder in einem Vorführ- oder Spielgerät
eingebaut sind. Dem gegenständlichen Verbreiten, Überlassen, Anbieten 
oder Zugänglichmachen von Trägermedien steht das elektronische Verbreiten,
Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit es sich nicht um
Rundfunk im Sinne des § 2 des Rundfunkstaatsvertrages handelt.

(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die nach dem Telemedien-
gesetz übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Als Übermitteln oder 
Zugänglichmachen im Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener oder 
fremder Inhalte.

(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche Geschäft, das 
im Wege der Bestellung und Übersendung einer Ware durch Postversand 
oder elektronischen Versand ohne persönlichen Kontakt zwischen Lieferant
und Besteller oder ohne dass durch technische oder sonstige Vorkehrungen
sichergestellt ist, dass kein Versand an Kinder und Jugendliche erfolgt, voll-
zogen wird.

(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete
Jugendliche.
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§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen

(1) Bespielte Videokassetten und andere zur Weitergabe geeignete, für die 
Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spie-
len programmierte Datenträger (Bildträger) dürfen einem Kind oder einer 
jugendlichen Person in der Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden, 
wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organi-
sation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14
Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder
wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrprogramme handelt, 
die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeich-
net sind.

(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der Hülle
mit einem deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Die oberste Landes-
behörde kann

1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen 
anordnen und

2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle geneh-
migen.
Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und Spielprogramme verbreiten, 
müssen auf eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich 
hinweisen.

(3) Bildträger, die nicht oder mit „Keine Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 2 von
der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7
vom Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen

1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder
sonst zugänglich gemacht werden,

2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder 
anderen Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im 
Versandhandel angeboten oder überlassen werden.

(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen

1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,

2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich
genutzten Räumen oder

3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren nur aufgestellt
werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete 
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Bildträger angeboten werden und durch technische Vorkehrungen gesichert
ist, dass sie von Kindern und Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre Pro-
gramme nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht bedient 
werden können.

(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und Spielprogrammen enthalten, dürfen 
abweichend von den Absätzen 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druck-
schriften nur vertrieben werden, wenn sie mit einem Hinweis des Anbieters
versehen sind, der deutlich macht, dass eine Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese Auszüge keine Jugendbeeinträch-
tigungen enthalten. Der Hinweis ist sowohl auf der periodischen Druckschrift
als auch auf dem Bildträger vor dem Vertrieb mit einem deutlich sichtbaren
Zeichen anzubringen. § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die Be-
rechtigung nach Satz 1 kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbie-
ter ausschließen.

§ 14 Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen

(1) Filme sowie Film- und Spielprogramme, die geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, 
dürfen nicht für ihre Altersstufe freigegeben werden.

(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 kennzeichnet die Filme 
und die Film- und Spielprogramme mit

1. „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“,

2. „Freigegeben ab sechs Jahren“,

3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“,

4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“,

5. „Keine Jugendfreigabe“.

(3) Hat ein Trägermedium nach Einschätzung der obersten Landesbehörde oder
einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens
nach Absatz 6 einen der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Inhalte 
oder ist es in die Liste nach § 18 aufgenommen, wird es nicht gekennzeich-
net. Die oberste Landesbehörde hat Tatsachen, die auf einen Verstoß gegen
§15 Abs. 1 schließen lassen, der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mit-
zuteilen.
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(4) Ist ein Programm für Bildträger oder Bildschirmspielgeräte mit einem in die
Liste nach § 18 aufgenommenen Trägermedium ganz oder im Wesentlichen
inhaltsgleich, wird es nicht gekennzeichnet. Das Gleiche gilt, wenn die Vor-
aussetzungen für eine Aufnahme in die Liste vorliegen. In Zweifelsfällen führt
die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 eine Entscheidung der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien herbei.

(5) Die Kennzeichnungen von Filmprogrammen für Bildträger und Bildschirm-
spielgeräte gelten auch für die Vorführung in öffentlichen Filmveranstal-
tungen und für die dafür bestimmten, inhaltsgleichen Filme. Die Kenn-
zeichnungen von Filmen für öffentliche Filmveranstaltungen können auf 
inhaltsgleiche Filmprogramme für Bildträger und Bildschirmspielgeräte über-
tragen werden; Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames Verfahren für die 
Freigabe und Kennzeichnung der Filme sowie Film- und Spielprogramme 
auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung durch von Verbänden der 
Wirtschaft getragene oder unterstützte Organisationen freiwilliger Selbst-
kontrolle vereinbaren. Im Rahmen dieser Vereinbarung kann bestimmt 
werden, dass die Freigaben und Kennzeichnungen durch eine Organisation
der freiwilligen Selbstkontrolle Freigaben und Kennzeichnungen der ober-
sten Landesbehörden aller Länder sind, soweit nicht eine oberste Landes-
behörde für ihren Bereich eine abweichende Entscheidung trifft.

(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- oder Lehr-
zwecken dürfen vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“
nur gekennzeichnet werden, wenn sie offensichtlich nicht die Entwicklung 
oder Erziehung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen. Die Absätze
1 bis 5 finden keine Anwendung. Die oberste Landesbehörde kann das Recht
zur Anbieterkennzeichnung für einzelne Anbieter oder für besondere Film-
und Spielprogramme ausschließen und durch den Anbieter vorgenommene
Kennzeichnungen aufheben.

(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bildschirmspielgeräte neben den zu kenn-
zeichnenden Film- oder Spielprogrammen Titel, Zusätze oder weitere Dar-
stellungen in Texten, Bildern oder Tönen, bei denen in Betracht kommt, dass
sie die Entwicklung oder Erziehung von Kindern oder Jugendlichen beein-
trächtigen, so sind diese bei der Entscheidung über die Kennzeichnung mit 
zu berücksichtigen.
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§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien

(1) Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien 
nach § 24 Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen nicht

1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst
zugänglich gemacht werden,

2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen
eingesehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst
zugänglich gemacht werden,

3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 
Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel 
oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einer anderen Person
angeboten oder überlassen werden,

4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Ge-
währung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Kindern 
und Jugendlichen nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen 
werden können, einer anderen Person angeboten oder überlassen werden,

5. im Wege des Versandhandels eingeführt werden,

6. öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder
von ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Träger- 
oder Telemedien außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen 
Handel angeboten, angekündigt oder angepriesen werden,

7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, um
sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu ver-
wenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen.

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass es einer Auf-
nahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, schwer jugendge-
fährdende Trägermedien, die

1. einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a oder § 184b des 
Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte haben,

2. den Krieg verherrlichen,

3. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden 
ausgesetzt sind oder waren, in einer die Menschenwürde verletzenden Weise
darstellen und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass ein über-
wiegendes berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Berichterstattung
vorliegt,
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4. Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung
darstellen oder

5. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit schwer zu gefährden.

(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer 
Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, Trägermedien, 
die mit einem Trägermedium, dessen Aufnahme in die Liste bekannt gemacht
ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind.

(4) Die Liste der jugendgefährdenden Medien darf nicht zum Zweck der ge-
schäftlichen Werbung abgedruckt oder veröffentlicht werden.

(5) Bei geschäftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein
Verfahren zur Aufnahme des Trägermediums oder eines inhaltsgleichen 
Telemediums in die Liste anhängig ist oder gewesen ist.

(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe 
an den Handel die Händler auf die Vertriebsbeschränkungen des Absatzes 
1 Nr. 1 bis 6 hinzuweisen.

§ 18 Liste jugendgefährdender Medien

(1) Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien in eine Liste jugendgefährdender
Medien aufzunehmen. Dazu zählen vor allem unsittliche, verrohend wirken-
de, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien.

(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen.

1. In Teil A (Öffentliche Liste der Trägermedien) sind alle Trägermedien aufzu-
nehmen, soweit sie nicht den Teilen B, C oder D zuzuordnen sind;

2. in Teil B (Öffentliche Liste der Trägermedien mit absolutem Verbreitungsver-
bot) sind, soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind, Trägermedien aufzunehmen,
die nach Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
einen in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184a oder § 184b des Strafgesetz-
buches bezeichneten Inhalt haben;
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3. in Teil C (Nichtöffentliche Liste der Medien) sind diejenigen Trägermedien 
aufzunehmen, die nur deshalb nicht in Teil A aufzunehmen sind, weil bei 
ihnen von einer Bekanntmachung der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 
Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie alle Telemedien, soweit sie nicht Teil D 
zuzuordnen sind;

4. in Teil D (Nichtöffentliche Liste der Medien mit absolutem Verbreitungsver-
bot) sind diejenigen Trägermedien, die nur deshalb nicht in Teil B aufzuneh-
men sind, weil bei ihnen von einer Bekanntmachung der Aufnahme in die 
Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzusehen ist, sowie diejenigen Telemedien 
aufzunehmen, die nach Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien einen in § 86, § 130, § 130a, § 131, § 184a oder § 184b
des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben.

(3) Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden

1. allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder weltanschaulichen
Inhalts,

2. wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient,

3. wenn es im öffentlichen Interesse liegt, es sei denn, dass die Art der Darstel-
lung zu beanstanden ist.

(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann davon abgesehen werden, ein Me-
dium in die Liste aufzunehmen.

(5) Medien sind in die Liste aufzunehmen, wenn ein Gericht in einer rechts-
kräftigen Entscheidung festgestellt hat, dass das Medium einen der in § 86,
§ 130, § 130a, § 131, § 184, § 184a oder § 184b des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Inhalte hat.

(6) Telemedien sind in die Liste aufzunehmen, wenn die zentrale Aufsichtsstelle
der Länder für den Jugendmedienschutz die Aufnahme in die Liste beantragt
hat; es sei denn, der Antrag ist offensichtlich unbegründet oder im Hinblick
auf die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
unvertretbar.

(7) Medien sind aus der Liste zu streichen, wenn die Voraussetzungen für eine 
Aufnahme nicht mehr vorliegen. Nach Ablauf von 25 Jahren verliert eine 
Aufnahme in die Liste ihre Wirkung.

(8) Auf Filme, Film- und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 ge-
kennzeichnet sind, findet Absatz 1 keine Anwendung. Absatz 1 ist außerdem
nicht anzuwenden, wenn die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den 
Jugendmedienschutz über das Telemedium zuvor eine Entscheidung dahin 
gehend getroffen hat, dass die Voraussetzungen für die Aufnahme in die 
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Liste jugendgefährdender Medien nach Absatz 1 nicht vorliegen. Hat eine 
anerkannte Einrichtung der Selbstkontrolle das Telemedium zuvor bewertet,
so findet Absatz 1 nur dann Anwendung, wenn die zentrale Aufsichtsstelle 
der Länder für den Jugendmedienschutz die Voraussetzungen für die Auf-
nahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach Absatz 1 für gegeben
hält.
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Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie in der

im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 440-3, veröffentlichten bereinigten Fassung,

zuletzt geändert durch Artikel 3 § 31 des Gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266)

§ 22 Recht am eigenen Bilde

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 
öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als 
erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entloh-
nung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe 
von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. 
Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder 
Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehe-
gatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Ab-
gebildeten.

§ 33 Strafvorschrift

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
entgegen den §§ 22, 23 ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
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Strafgesetzbuch (StGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322),

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3198).

§ 86 Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen

(1) Wer Propagandamittel 

einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Partei 
oder einer Partei oder Vereinigung, von der unanfechtbar festgestellt ist, 
dass sie Ersatzorganisation einer solchen Partei ist,

einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverstän-
digung richtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie Ersatz-
organisation einer solchen verbotenen Vereinigung ist,

einer Regierung, Vereinigung oder Einrichtung außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, die für die Zwecke einer der in den Num-
mern 1 und 2 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen tätig ist, oder 

Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen
einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen, 

im Inland verbreitet oder zur Verbreitung im Inland oder Ausland herstellt, 
vorrätig hält, einführt oder ausführt oder in Datenspeichern öffentlich zu-
gänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.

(2) Propagandamittel im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche Schriften (§ 11 
Abs. 3), deren Inhalt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist.

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der 
staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebun-
gen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der 
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte 
oder ähnlichen Zwecken dient.

(4) Ist die Schuld gering, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser 
Vorschrift absehen.
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§ 86a Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten 
Parteien oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich, in einer Versamm-
lung oder in von ihm verbreiteten Schriften (§ 11 Abs. 3) verwendet oder

2. Gegenstände, die derartige Kennzeichen darstellen oder enthalten, zur Ver-
breitung oder Verwendung im Inland oder Ausland in der in Nummer 1 be-
zeichneten Art und Weise herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt.

(2) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, 
Uniformstücke, Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 genannten Kenn-
zeichen stehen solche gleich, die ihnen zum verwechseln ähnlich sind.

(3) § 86 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 130 Volksverhetzung

(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,

1. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder 
Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung
beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheits-
strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. Schriften (§ 11 Abs. 3), die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen
eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe
aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder
die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung
oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht
oder verleumdet werden,

a) verbreitet,

b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,

c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich 
macht oder
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d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzu-
führen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene 
Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem anderen 
eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder

2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, 
Medien- oder Teledienste verbreitet.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der
in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, 
die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer
Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die 
Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die national-
sozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder recht-
fertigt.

(5) Absatz 2 gilt auch für Schriften (§ 11 Abs. 3) des in den Absätzen 3 und 4 
bezeichneten Inhalts.

(6) In den Fällen des Absatzes 2, auch in Verbindung mit Absatz 5, und in den 
Fällen der Absätze 3 und 4 gilt § 86 Abs. 3 entsprechend.

§ 131 Gewaltdarstellung

(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätig-
keiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs 
in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,

1. verbreitet,

2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,

3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich 
macht oder

4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, ein-
zuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene
Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen 
eine solche Verwendung zu ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten 
Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung
über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient.

(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person 
Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das 
Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht 
gröblich verletzt.

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)

1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich 
macht,

2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von 
ihnen eingesehen werden kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst 
zugänglich macht,

3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 
Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel 
oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen an-
bietet oder überlässt,

3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Ge-
währung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Personen 
unter achtzehn Jahren nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen
werden können, einem anderen anbietet oder überlässt,

4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt,

5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist
oder von ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Schrif-
ten außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet,
ankündigt oder anpreist,

6. an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu 
sein,

7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder
überwiegend für diese Vorführung verlangt wird,
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8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie
oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 7 zu ver-
wenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder

9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Aus-
land unter Verstoß gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten
oder öffentlich zugänglich zu machen oder eine solche Verwendung zu 
ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft.

(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person 
Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das 
Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht gröb-
lich verletzt. Absatz 1 Nr. 3a gilt nicht, wenn die Handlung im Geschäftsver-
kehr mit gewerblichen Entleihern erfolgt.

§184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften

Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die Gewalttätigkeiten oder 
sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben,

1. verbreitet,

2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder

3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, ein-
zuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene
Stücke im Sinne der Nummer 1 oder Nummer 2 zu verwenden oder einem 
anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
unbefugt

1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger 
aufnimmt oder

2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich 
macht.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt

1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort 
eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder

2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte
nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem 
wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt.

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung 
geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie 
ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung 
überragender öffentlicher Interessen gemacht wird.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter
die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2).

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet 
hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden.

§201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen

(1) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen
Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt Bildaufnahmen 
herstellt oder überträgt und dadurch deren höchstpersönlichen Lebensbe-
reich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine durch eine Tat nach Absatz 1 hergestellte 
Bildaufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht.

(3) Wer eine befugt hergestellte Bildaufnahme von einer anderen Person, die 
sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten 
Raum befindet, wissentlich unbefugt einem Dritten zugänglich macht und 
dadurch deren höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die
der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a 
ist anzuwenden.
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Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273),

zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2897).

§ 53 Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch

(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche
Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder un-
mittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Verviel-
fältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugäng-
lich gemachte Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung Befugte 
darf die Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen,
sofern dies unentgeltlich geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf 
Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer 
Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt.

(2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder
herstellen zu lassen

1. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfäl-
tigung zu diesem Zweck geboten ist und sie keinen gewerblichen Zwecken 
dient,

2. zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung 
zu diesem Zweck geboten ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein 
eigenes Werkstück benutzt wird,

3. zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch 
Funk gesendetes Werk handelt,

4. zum sonstigen eigenen Gebrauch,

a) wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um einzelne 
Beiträge handelt, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind,

b) wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt.

Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich

1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebi-
ger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher 
Wirkung vorgenommen wird oder

2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder
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3. das Archiv im öffentlichen Interesse tätig ist und keinen unmittelbar oder 
mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgt.

Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zusätzlich eine der
Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 1 oder 2 vorliegt.

(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von 
Werken von geringem Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in Zeitun-
gen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich zugänglich gemacht wor-
den sind, zum eigenen Gebrauch

1. zur Veranschaulichung des Unterrichts in Schulen, in nichtgewerblichen Ein-
richtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufs-
bildung in der für die Unterrichtsteilnehmer erforderlichen Anzahl oder

2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nicht-
gewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufs-
bildung in der erforderlichen Anzahl herzustellen oder herstellen zu lassen,
wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist. Die Ver-
vielfältigung eines Werkes, das für den Unterrichtsgebrauch an Schulen be-
stimmt ist, ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.

(4) Die Vervielfältigung

a) graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik,

b) eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im wesentlichen 
vollständige Vervielfältigung handelt, ist, soweit sie nicht durch Abschreiben
vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig oder
unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 oder zum eigenen 
Gebrauch, wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes 
Werk handelt.

(5) Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden keine Anwen-
dung auf Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer
Mittel zugänglich sind. Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 sowie Absatz 3 Nr. 1 finden auf
solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, dass der wissen-
schaftliche Gebrauch sowie der Gebrauch im Unterricht nicht zu gewerblichen
Zwecken erfolgen.

(6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen 
Wiedergaben benutzt werden. Zulässig ist jedoch, rechtmäßig hergestellte 
Vervielfältigungsstücke von Zeitungen und vergriffenen Werken sowie solche
Werkstücke zu verleihen, bei denen kleine beschädigte oder abhanden 
gekommene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind.
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(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen 
eines Werkes auf Bild- oder Tonträger, die Ausführung von Plänen und Ent-
würfen zu Werken der bildenden Künste und der Nachbau eines Werkes 
der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.

§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung 
des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines
Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.



Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)

Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Tele-

medien vom 10. September 2002, zuletzt geändert durch Art. 3 Neunter Rundfunkänderungsstaats-

vertrag vom 31. 7. 2006.

§ 1 Zweck des Staatsvertrages

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kinder und Jugend-
lichen vor Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikations-
medien, die deren Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefähr-
den, sowie der Schutz vor solchen Angeboten in elektronischen Informations-
und Kommunikationsmedien, die die Menschenwürde oder sonstige durch 
das Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen.

§ 4 Unzulässige Angebote

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote unzulässig, 
wenn sie

1. Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbuches darstellen, deren
Inhalt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Ge-
danken der Völkerverständigung gerichtet ist,

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86a des 
Strafgesetzbuches verwenden,

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische,
religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt-
oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde 
anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeich-
nete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet 
werden,

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der
in § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art 
in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen
oder verharmlosen,

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in 
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Ge-
walttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des 
Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt; dies gilt
auch bei virtuellen Darstellungen,
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6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches genannten 
rechtswidrigen Tat dienen,

7. den Krieg verherrlichen,

8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die Darstellung 
von Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Lei-
den ausgesetzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wieder-
gegeben wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse gerade für diese Form 
der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbe-
achtlich,

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung
darstellen; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, 

10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch von 
Kindern oder Jugendlichen oder sexuelle Handlungen von Menschen mit 
Tieren zum Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, 
oder

11. in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes aufge-
nommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz 
oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind.

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 Abs. 3 des Strafgesetz-
buches, im Falle der Nummer 5 § 131 Abs. 3 des Strafgesetzbuches entspre
chend. 

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote ferner un-
zulässig, wenn sie

1. in sonstiger Weise pornografisch sind,

2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes aufge-
nommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz 
oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind, oder

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungs-
form des Verbreitungsmediums schwer zu gefährden.

In Telemedien sind Angebote abweichend von Satz 1 zulässig, wenn von 
Seiten des Anbieters sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich 
gemacht werden (geschlossene Benutzergruppe).
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(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste nach § 18 des Jugendschutz-
gesetzes wirken die Verbote nach Absatz 1 und 2 auch nach wesentlichen 
inhaltlichen Veränderungen bis zu einer Entscheidung durch die Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien.

§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern
oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder zugänglich machen, haben
sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen 
Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen.

(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im 
Sinne von Absatz 1 vermutet, wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für 
Kinder oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht freigegeben sind. 

Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot 
im Wesentlichen inhaltsgleich sind. 

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots durch
Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder 
wesentlich erschwert oder

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, 
so wählt, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe üblicher-
weise die Angebote nicht wahrnehmen.

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 auf
Kinder oder Jugendliche anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflich-
tung nach Absatz 1, wenn das Angebot nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr ver-
breitet oder zugänglich gemacht wird. Gleiches gilt, wenn eine entwicklungs-
beeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren zu
befürchten ist, wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verbreitet
oder zugänglich gemacht wird. Bei Filmen, die nach § 14 Abs. 2 des Jugend-
schutzgesetzes unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl der 
Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tragen.

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 nur
auf Kinder zu befürchten, erfüllt der Anbieter von Telemedien seine Ver-
pflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von für Kinder be-
stimmten Angeboten verbreitet wird oder abrufbar ist.
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(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen 
Zeitgeschehen im Rundfunk und vergleichbare Angebote bei Telemedien, 
soweit ein berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Darstellung 
oder Berichterstattung vorliegt.

§ 11 Jugendschutzprogramme

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anforderungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1
dadurch genügen, dass Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen, für ein als 
geeignet anerkanntes Jugendschutzprogramm programmiert werden oder 
dass es ihnen vorgeschaltet wird.

(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 müssen zur Anerkennung der Eig-
nung vorgelegt werden. Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Ent-
scheidung durch die KJM. Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes,
bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt ist. Die Anerkennung ist auf 
fünf Jahre befristet. Verlängerung ist möglich. 

(3) Die Anerkennung nach Absatz 2 ist Jugendschutzprogrammen zu erteilen, 
wenn sie einen nach Altersstufen differenzierten Zugang ermöglichen oder
vergleichbar geeignet sind. 

(4) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für
die Anerkennung nachträglich entfallen sind. 

(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Telemedien verbreitet oder 
zugänglich macht, soll auch die für Kinder oder Jugendliche unbedenklichen
Angebote für ein anerkanntes Jugendschutzprogramm programmieren, 
soweit dies zumutbar und ohne unverhältnismäßige Kosten möglich ist. 

(6) Die KJM kann vor Anerkennung eines Jugendschutzprogramms einen zeit-
lich befristeten Modellversuch mit neuen Verfahren, Vorkehrungen oder 
technischen Möglichkeiten zur Gewährleistung des Jugendschutzes zulassen.

§ 12 Kennzeichnungspflicht

Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind
mit bespielten Videokassetten und mit anderen zur Weitergabe geeigneten,
für die Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder
Spielen programmierten Datenträgern (Bildträgern), die nach § 12 des Ju-
gendschutzgesetzes gekennzeichnet oder für die jeweilige Altersstufe frei-
gegeben sind, müssen auf eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem Ange-
bot deutlich hinweisen.
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